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RS OGH 1973/11/6 6Ob121/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1973

Norm

ABGB §888

ABGB §983

Rechtssatz

Die Erklärung, einen mehreren Personen gewährten Kredit sofort fällig zu stellen, ist gegenüber sämtlichen

Kreditnehmern abzugeben. Bei Ehegatten ist nach der Verkehrssitte ein Mitgenosse als Empfangsbote des Anderen

anzusehen.
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